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In Absprache mit dem Auftraggeber schaltet ee 
Stellenanzeigen in lokalen und überregionalen 
Tageszeitungen, Fachzeitschriften sowie in allen 
anderen geeigneten Medien. ee wird den Auf-
traggeber vorher über die Höhe der Insertions-
kosten informieren. Diese Insertionskosten wer-
den dem Auftraggeber gesondert in Rechnung 
gestellt. Gleiches gilt für sonstige Sachkosten. 

Kosten, die Bewerbern in Zusammenhang mit 
Vorstellungsgesprächen entstehen, sind auf Ver-
langen des Bewerbers vom Auftraggeber zu 
erstatten. 

Der Auftraggeber kann den erteilten Vermitt-
lungsauftrag jederzeit beenden. Die bis zum 
Beendigungszeitpunkt entstandenen Kosten sind 
ee ohne Abzug zu erstatten. Dies gilt insbeson-
dere für Stellenanzeigen, die bereits in Auftrag 
gegeben, aber noch nicht veröffentlicht worden 
sind. 

Beinhaltet der erteilte Vermittlungsauftrag eine 
anzeigengestützte Personalsuche, werden im 
Falle der Auftragsbeendigung durch den Auftrag-
geber 50 % des vereinbarten Honorars fällig. 

Soweit nur Teilaufträge erteilt worden sind, hat 
der Auftraggeber das Recht, den Vermittlungs-
auftrag jeweils nach Ausführung einzelner Teil-
aufträge zu beenden. ee wird Teilaufträge ge-
sondert abrechnen. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Abschluss 
eines Anstellungsvertrages mit einem von ee 
vorgeschlagenen Bewerber innerhalb einer Wo-
che nach Vertragsabschluss ee mitzuteilen. Wird 
der Anstellungsvertrag zu anderen als den ange-
botenen Bedingungen abgeschlossen oder wird 
der vorgeschlagene Bewerber für einen von dem 
Anforderungsprofil abweichenden Arbeitsplatz 
vorgesehen, so berührt dies den Honoraran-
spruch der ee nicht. 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, über Daten 
und Informationen, die sie über die andere Ver-
tragspartei oder einen Bewerber im Rahmen der 
Vermittlung oder Bewerbung erhalten haben, 
Stillschweigen zu bewahren und sie nicht an 
Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung be-
steht auch nach Beendigung des Vermittlungs-
auftrages fort. Der Auftraggeber hat die von ee 
übergebenen Unterlagen auf Verlangen von ee 
herauszugeben. Dies gilt nicht für weitergegebe-
ne Unterlagen eines Bewerbers, mit dem der 
Auftraggeber einen Vertrag abgeschlossen hat. 

Hat sich ein durch ee vorgeschlagener Bewerber 
bereits unabhängig von dem erteilten Vermitt-
lungsauftrag beim Auftraggeber beworben, ist 
der Auftraggeber verpflichtet, ee unverzüglich 
nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen durch ee 
zu unterrichten. In diesem Fall wird ee keine 
weiteren Leistungen bezüglich dieses Bewerbers 
erbringen. Auf Wunsch des Auftraggebers wird 
ee auch bezüglich dieses Bewerbers weiterarbei-
ten. Kommt es in diesem Fall zum Abschluss 
eines Anstellungsvertrages, ist ee berechtigt, das 
Vermittlungshonorar ungeschmälert abzurech-
nen. 

Die von ee zu einem Bewerber gemachten An-
gaben beruhen auf den Auskünften und Informa-
tionen des Bewerbers bzw. auf den Auskünften 
und Informationen von Dritten. Eine Gewährleis-
tung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
gegebenen Auskünfte und Informationen kann ee 
deshalb nicht übernehmen. Ebenso kann keine 
Gewähr dafür übernommen werden, dass ein 
vorgeschlagener Bewerber nicht anderweitig 
vermittelt wird. 

Das Honorar wird nach Abschluss des Anstel-
lungsvertrages mit einem vorgeschlagenen Be-
werber innerhalb von acht Tagen nach Rech-
nungsstellung zur Zahlung fällig. Sonstige Kosten 
sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug 
zu begleichen. Das Honorar wird auch dann fäl-
lig, wenn der Anstellungsvertrag bis zu sechs 
Monate nach Vorlage der Vorschlagsliste abge-
schlossen wird. 

Sämtliche Honorarsätze und Preise verstehen 
sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. 

ee verpflichtet sich, beim Auftraggeber keine 
Abwerbung vorzunehmen. 

ee führt Werbung sowie Markt- und Meinungsfor-
schung gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) durch. Dem Auftraggeber steht ein je-
derzeitiges Widerspruchsrecht gemäß § 28 
Abs. 4 BDSG gegen die Verwendung seiner 
personenbezogenen Daten für diese Zwecke zu. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige 
Ort der beauftragten ee Niederlassung. Bei 
Scheck- und Wechselklagen gilt daneben auch 
der gesetzliche Gerichtsstand. Die Gerichts-
standvereinbarung bezieht sich bei Privatperso-
nen und Minderkaufleuten nur auf das Mahnver-
fahren. 
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